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Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Bremer Ski-Club e.V.

  

  

Dieser Aufnahmeantrag gilt auch für meine Ehefrau, Lebenspartnerin | meinen Ehemann, Lebenspartner:
     

sowie für meine Kinder:

Die Aufnahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstandes. Eine Ablehnung wird dem Antrag-
steller schriftlich mitgeteilt. Mir | uns ist bekannt, dass eine Kündigung der Mitgliedschaft zum Ende 
des Geschäftsjahres dem Bremer Ski-Club e.V. bis zum 15. August schriftlich vorliegen muss. Von dem 
umseitigen Auszug aus der Satzung habe(n) ich | wir Kenntnis genommen.

Einzugsermächtigung (Ein Widerruf dieser Einzugermächtigung ist jederzeit möglich.)

    

Hierdurch ermächtige ich den Bremer Ski-Club e.V., die einmalige Aufnahmegebühr sowie den von mir 
gemäß Beschluss der Hauptversammlung zu zahlendenden Jahresbeitrag jeweils zu Beginn des 
Geschäftsjahres zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. Diese Ermächtigung 
gilt auch für die oben aufgeführten Personen. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite

<   
Aufnahmeantrag

Heike
Notiz
MigrationConfirmed festgelegt von Heike



Auszug aus der Satzung:

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1.) Der Verein führt den Namen „Bremer Ski-Club e.V.“ (BSC). Er hat seinen Sitz in Bremen und ist 

in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bremen eingetragen.

2.) Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1.) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

2.) Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand auf Grund eines schriftlichen Aufnahme-

antrages. Eine Ablehnung des Antrages ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

3.) Es ist eine Aufnahmegebühr, deren Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird, zu ent-

richten.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

1.) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein.

2.) Der Austritt ist dem Verein schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 6 (sechs) Wochen zu erklären. 

Austrittserklärungen zum Ende eines Geschäftsjahres müssen bis zum 15. August des laufenden 

Geschäftsjahres vorliegen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.) Die Mitglieder haben vom vollendeten 18. Lebensjahr an das Stimmrecht. Das Stimmrecht kann nur 

persönlich ausgeübt werden.

2.) Die Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

3.) Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu entrichten, dessen Höhe durch die Mitgliederversamm-

lung festgesetzt wird. Der Beitrag ist zu Beginn des Geschäftsjahres fällig. Im Laufe des Geschäftsjahres 

aufgenommene Mitglieder haben den vollen Jahresbeitrag bei Eintritt zu bezahlen.

4.) Mitglieder, die auf Vorschlag des Vorstandes auf Grund besonderer Verdienste um den Verein durch 

die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden, sind beitragsfrei.
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